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Sprengarbeiten - Umweltbeeinflussung
und ungerechtfertigte
Schadenersatzforderungen

Von Alfred Steiger, Effretikon

Die Umweltbeeinflussung durch Sprengarbeiten bildet zwar nur einen Teilaspekt der
Sprengtechnik, gewinnt jedoch immer mehr an Bedeutung. Verschiedene Beispiele in der letzten Zeit
haben gezeigt, dass die Bevölkerung durch Sprengarbeiten sehr oft sensibilisiert wird, und dass

ein Unterbruch der Arbeiten ohne weiteres die mögliche Folge sein kann. Auch werden immer
mehr ungerechtfertigte Schadenersatzforderungen als Folge von Sprengerschütterungen
gestellt. Die Projektverfasser und Bauleitungen sowie die Bauunternehmungen als mögliche
Verursacher von Sprengimmissionen sollten die notwendigen Vorkehrungen kennen, die getroffen
werden müssen, um solche schädliche Auswirkungen von Sprengungen zu verhindern.

Auswirkungen

In Bild 2 sind mögliche Sprengauswirkungen

sowie ihre Beeinflussung aufgeführt.

In der folgenden Zusammenstellung
sind einige Beispiele von möglichen
Folgen für Menschen, Bauwerke,
Maschinen und Tiere aufgeführt

Menschen

- Verletzungen durch die Schleuderwirkung,

- Erschrecken durch den Knall und die
Erschütterungen,

- Schlaflosigkeit bei Untertagsprengungen

in der Nacht.

Bei Arbeitern, die direkt mit den
Sprengungen zu tun haben, kommen noch
andere Faktoren dazu:

- Überbeanspruchung oder Verletzungen

des Gehörapparates,
- Vergiftungen und Kopfschmerzen

durch giftige Sprenggase.

Bauwerke

Schäden, die durch herumgeschleudertes

Material verursacht werden:

- EinsehIaglöcher der Fassaden,

- zerbrochene Ziegel,
- Glasschäden.

Schäden, die durch zu hohe Erschütterungen

erzeugt werden:

- Rissbildung,
- abbröckeln von Putzteilchen.

Maschinen

Schäden an erschütterungsempfindlichen

Apparaturen (Computer).

Tiere

- Schreckabort bei Pferden und
Kühen,

- Reduktion der Milchleistungen,
- Bienen.

Viele dieser Sprengauswirkungen können

ohne weiteres durch ein entsprechendes

Sprengvorgehen verhindert
werden:

- Die Schleuderwirkung kann durch
eine sorgfältige Abdeckung
eingedämmt werden.

- Erschütterungen können z.B. durch
eine Reduktion der maximalen
Lademengen je Zündstufe verringert werden.

- Die Luftstosswelle, die nur bei frei
detonierenden Lademengen von wirklicher

Gefahr ist (Übertag), kann
durch eine gute Verdammung reduziert

werden.
- Bei giftigen Sprenggasen muss eine

Wartezeit eingehalten werden, bis
z. B. die Luft verdünnt ist.

Sind jedoch grössere Sprengvorhaben
geplant, die sich zudem noch über einen
längern Zeitraum erstrecken, müssen
schon vor Beginn dieser Arbeiten
verschiedene Massnahmen zur Vermeidung

von ungerechtfertigten
Schadenersatzforderungen oder gar eines

Baustoppes getroffen werden.

Massnahmenkatalog

Nach den bisherigen Erfahrungen, die
bei verschiedenen Sprengarbeiten
gesammelt werden konnten, sollten
folgende Punkte untersucht werden:

- Orientierung der Bevölkerung,
- Bestandesaufnahmen,

- Erschütterungsüberwachung,

- Sprengschalldämpfung,
- Regelung der Sprengzeiten,

- Belästigung von Menschen oder
Tieren,

- Eventuell Umquartierung.

Orientierung der Bevölkerung

'Als erste und wichtigste Massnahme
muss Hie betroffene Bevölkerung über
die bevorstehenden Sprengarbeiten
orientiert werden. Dabei sollten auch
Verhaltensmassnahmen, Signalgebung,
Absperrung, mögliche Auswirkungen
usw. au fgeführt werden.
Verschiedene Möglichkeiten stehen dabei

zur Verfügung:

Persönliche Orientierung

Sind nur wenige Anwohner betroffen,
und sind die Sprengauswirkungen weit
unter einem möglichen Schadenrisiko
für Gebäude, dann ist eine mündliche
Orientierung, z.B. durch den
Sprengmeister, genügend und auch unerläss-
lich.

Rundschreiben

Darin mussten unter anderem die
zuständigen Stellen aufgeführt werden,
damit z. B. Reklamationen ohne Umwege

an die richtige Instanz gelangen.

Pressekonferenz

Bei grösseren Bauvorhaben sollte die
Presse möglichst umfassend über den
Bauvorgang wie auch über die zu
erwartenden Auswirkungen orientiert
werden.

Orientierungsstelle «Sorgentelefon»

Bei sehr grossen Bauwerken in stark
besiedeltem Gebiet (z.B. Stadt) können
unmöglich alle Anwohner individuell
orientiert werden. In solchen Fällen
kann die Schaffung eines «Sorgentelefons»

psychologisch sehr wertvoll sein.
Durch Bauimmissionen verärgerte Bürger

könnten telefonisch ihre Beschwerden

anbringen. Diese Stelle wäre auch
zuständig für die Weiterleitung von
Reklamationen an die betroffenen Instanzen.

Informationssendung

Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
das Projekt durch eine Lokalsendung
am Radio oder beim Fernsehen einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt zu
machen. Dadurch werden jedoch wiederum

auch viele Zuschauer angelockt

Bestandesaufnahmen, Rissprotokolle

Unglücklicherweise reagiert der
Mensch sehr empfindlich auf
Erschütterungen (Tabelle 1). Dies führt oft
dazu, dass alte, aber durch den Bewohner

noch nie realisierte Risse an
Bauwerken nach erfolgter Sprengung als

Sprengschäden angesehen werden.
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Bild 1. Auswirkung einer Kammersprengung

Tabelle 1. Empfindungsvermögen des Menschen
für Erschütterungen

-0,2-0,5 mm/s
0,5-l,0mm/s
1,0-5,0 mm/s

> 5,0 mm/s

kaum spürbar
gut spürbar
stark spürbar
unangenehm

Liegen in der nähern Umgebung der
Sprengstelle Bauwerke, so dass Schäden

nicht ausgeschlossen werden können,

muss eine Bestandesaufnahme
durchgeführt werden. Dabei müssen
alle Risse und Schäden am Gebäude
protokolliert werden. Folgende Mittel
stehen dabei zur Verfügung:

- schriftlich geführtes Protokoll,
- zeichnerisches Festhalten der Schäden

in einem Plan,
- Aufnahme des Protokolles auf

Tonband,

- fotografieren der Schäden,
- Kombination der verschiedenen

Möglichkeiten.

Empfehlungen

- Durchführung der Aufnahmen durch
eine neutrale Instanz (Amtsperson
und neutrale Fachleute).

- Amtliche Beglaubigung oder
kontradiktorische Unterzeichnung.

- Erstellen der Bestandesaufnahmen

kurz vor Sprengbeginn und Kontrolle
möglichst kurz nach Beendigung.

Pollen- und Staubanalyse

Wurden keine Rissprotokolle durchgeführt,

so kann versucht werden, das Alter

der Risse mit Hilfe ihres Staubinhal-

ter Staub eines grösseren Ereignisses zu
Hilfe gezogen werden (Russ eines Brandes

usw.).

Erschütterungsüberwachung

Eine genaue Kontrolle der Erschütterungen

durch geeignete Messappara-

SPRENGAUSWIRKUNG

LUFTSTOSSWELLE SCHLEUDERWIRKUNG ERSCHUETTERUNGEN SPRENGGASE

BEEINFLUSSUNG

MENSCHEN BAUWERKE MASCHINEN TIERE

Bild 2. Sprengauswirkung und ihre mögliche Beeinflussungen

tes zu ermitteln. Die Entstehung des
Risses kann dann durch das Auffinden
oder Fehlen gewisser Blütenstaubkörner

(Pollen) zeitlich eingeengt werden.
Unter Umständen kann auch markan-

turen sind bei Sprengarbeiten in der
Nähe von Gebäuden unumgänglich.
Folgendes wird dabei angestrebt:
- Kontrolle für den Sprengmeister und

die Anwohner.
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Bi/d 3. A bdeckung einer Sprengstelle

irfl
[*¦

b1Üz*

re»

r*

1P -#WÄ,_»

ß<7d 4. Messraum in einer Tunnelbaustelle

- Vermeiden von Sprengschäden infolge

zu hohen Erschütterungen.
- Vorbeugen von ungerechtfertigten

Schadenersatzforderungen.

Zusätzlich können die Arbeiten erwie-
senermassen rationell durchgeführt
werden, da das Sprengdispositiv
aufgrund der Messresultate dauernd optimal

gehalten werden kann.

Erschütterungsmessungen haben auch
eine grosse psychologische Wirkung
auf die Anwohner; die betroffenen
Personen bringen ein grösseres Verständnis

für die Sprengbelästigungen auf.
Richtlinien über Kriterien und Richtwerte

zum Schutze von Bauwerken
gegen Erschütterungsschäden sowie
Empfehlungen für die Durchführung von

Erschütterungsmessungen und für den
Schadennachweis sind enthalten in:
VSS-Norm 640312 «Erschütterungseinwirkungen

aufBauwerke».

Sprengschalldämpfung

Ein grosser Teil von Reklamationen ist
auf die Schallwirkung in Kombination
mit minimen Erschütterungen
zurückzuführen. Es ist erwiesen, dass eine
Erschütterung viel stärker empfunden
wird, wenn es gleichzeitig noch knallt.
Mögliche Gegenmassnahmen bestehen

darin, dass z.B. auf dem Bohrloch
herausragende Knallzündschnüre durch
Sand verdämmt werden. Bei
Tunnelbaustellen kann ein Gummivorhang
vor dem Portal aufgehängt werden.

Tiere

Wie bereits erwähnt, sind Tiere sehr

empfindlich auf Erschütterungen oder
auf Knallwirkung und reagieren sehr
unterschiedlich. Die nähere Umgebung
der Sprengstelle muss auf einen eventuellen

Tierbestand untersucht werden.
Ist z. B. ein Schreckabort zu befürchten,
müssen die Tiere umquartiert werden.

Sprengzeiten

Die Sprengungen sollten auf psychologisch

bestimmte günstige Zeiten festgelegt

werden, z.B. kurz vor 12.00 oder
kurz vor 18.00 Uhr. Bei Tunnelbauten
in dicht besiedeltem Gebiet ist auch zu
überlegen, ob ein Nachtsprengverbot
getroffen werden muss.

Umquartierung

Eine weitere Möglichkeit wäre die
Umquartierung von direkt betroffenen
Personen, bis die schwierigste Phase der
Sprengarbeiten vorbei ist.

Zusammenfassung

Projektverfasser und Bauleitungen
sowie Bauunternehmer, die sich mit
Sprengarbeiten befassen, sollten die
verschiedenen Punkte des Massnahme-
kataloges prüfen. Werden die notwendigen

Vorkehrungen getroffen, so können

ungerechtfertigte Schadenersatzforderungen

oder ein Baustopp vermieden

werden.

Adresse des Verfassers: A. Steiger, dipl. Ing. ETH,
Gesellschaft für angewandte Sprengtechnik
(GEFAS) AG, Postfach, 8307 Effretikon
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